
645

Abgeordnetenwürde elangen, deren (aus dem bisherigen Leben zu
erſchließender) Char.ter ürgſcha iſt für eine In jeder Beziehung
gewiſſenhafte und das Gemeinwohl fördernde usübung ihres wichtigen
Amtes; daſs aher Perſonen, deren bisheriges eben Anhaltspunkte
aufweist, die ein olches Vertrauen nicht rechtfertigen, jedenfalls
der Erlangung des erſtrebten Andate auch durch Hervorziehung
threr Fehler etwaiger ergehen, en Eigenſchaften A behindert
werden dürfen, und zwar auch dann, wenn QAbet inge publik
werden, die onſt geheim geblieben wären; das bonhum publicum
hat aber dem honum privatum voranzugehen. Uebrigens hat auch
der Candidat, der ſich mit bewuſst ſchlechten Eigenſchaften und der⸗
gleichen behaftet, In einen einläſst, kein Recht, ſich über
die Herabſetzung ſeiner Perſon zu beklagen; eute, die kein reines
Gewiſſen aben, müſſen eben das Candidieren leihen laſſen eT⸗
dings könnte die Diffamierung einer Perſon Unter Umſtänden,
nämlich ihrer Stellung Im öffentlichen eben, ein Aergernis
hervorrufen, welches ogar noch größer wäre, als das Intereſſe
der Nichtwahl eines unwürdigen Candidaten; man denke nur den
Fall, daſs ein Prieſter candidiert und zum Beiſpiel Ehebruch
öffentlich (in Verſammlungen, Zeitungen, Placaten) bloßgeſtellt würde
Doch von ſolchen 0  en abgeſehen, prechen wir den gitator von
einer Verletzung des a  en Gebotes immerhin frei, inſolange die von
ihm publicierten (auch geheimen) Defecte des gegneriſchen Candidaten
wahr ohne Uebertreibung dargeſtellt) ſind und inſowei dieſelben
geeignet ſind, ein Licht auf den Candidaten etre ſeine anno
beſteh den Charakters werfen, kurz, inſofern ſie zur Orientierung
der Wähler ber die Sinn⸗ und Handlungsweiſe des Candidaten
als ſolchen zweckdienlich ſind Die erſte Clauſel ſpri für ſich
ſe die zweite ergibt ſich daraus, daſs eben nur das bonum
publicum. wie eS bei einer Wahl in rage eine Diffamierung

decken vermag. Dmi könnte zum Beiſpiel eine vor dreißig
Jahren begangene fornieatio des Candidaten erlaubter Weiſe nicht
hervorgezerrt werden, wohl aber ein von ihm ſeit Jahren Unter
haltenes Concubinat; dasſelbe Are zu agen von einem In der
Jugend begangenen Diebſtahl, dem emn tadelloſes Leben gefolgt iſt;
in welchem Falle eine Publication unſtattha wäre, während eine
kürzlich von dem Candidaten an einem anderen rte inſcenierte
ſchuldbare Crida ganz füglich ans Licht gezogen werden könnte

Göttweig. Dr artmann Strohſacker
XI (Können die Pfarrer größerer Städte ſich

gegenſeitig und allgemein delegieren Ad Assistendum
matrimoniis 7) In größeren Städten können leicht Fälle vor
kommen, daſs bona fide oder PeI Olum Ehen geſchloſſen werden
mit mgehung der tridentiniſchen Vorſchrift, * ſeien die Ehen
vor dem Pfarrer der Brautleute zu ſchließen Es melden ſich
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Nupturienten vor ihrem Pfarrer, aber in der Zeit, die wiſchen der
Brautaufnahme und der Copulation verfließt, Aben ſie ohne Wiſſen
des farrers ihre ohnung gewechſelt, und doch wird die Ehe von
dieſem erſten Pfarrer eingeſegnet, obwohl 0 nicht mehr barochus
proprius der Brautleute iſt Manchmal kann * auch dolose 1
ſchehen, daſ Brautleute ſich als Pfarrangehörige melden, obwohl
ſie in dieſer Pfarrei weder einen eigentlichen, noch uneigentlichen
Wohnſitz aben Um nun verhindern, daſs in dieſer oder mn
ähnlicher Weiſe Ehen ungiltig geſchloſſen werden, aben on einige
Biſchöfe in den orlagen für das Vaticaniſche Coneil den Wunſch
ausgeſprochen, eS möchte diesbezüglich eine Abhilfe oder Erleichterung
geſchaffen werden. Das Coneil konnte ſich allerdings mit dieſer rage
nicht mehr beſchäftigen indeſſen aber hat ſich in größeren Städten ein
S8uUS gebildet, der den Zweck hat, dieſem ebe zu egegnen und der
auch von der höchſten kirchlichen Behörde gutgeheißen wurde Es geben
ſich nämlich die Pfarrer größerer Städte gegenſeitig eine allgemeine
Delegation, freilich mit gewiſſen Modalitäten. Schon Im ahre 189  V.
hat die Concils⸗Congregation in einem Falle, welcher derſelben von
dem rzbiſcho von N vorgelegt worden war, zu Gunſten
dieſer Praxis eine Entſcheidung gegeben Ebenſo wurde zu Gunſten
dieſer Praxis in neueſter Zeit entſchieden in einer Eheſache welche
von dem Erzbiſchof von Mecheln nach Rom geleitet worden war
und die Am December 1895 vor der Concils⸗Congregation zur
Verhandlung kam W  4  ndem wir den Ehe⸗Caſus ſelbſt, weil zu ver
wickelt und weitläufig, beiſeite laſſen, geben wir im folgenden das
weſentliche Qus dem Bittgeſuche des Erzbiſchofs von echeln, ſowie
das Gutachten des ernz 9 das derſelbe Consultor COn-
gregationis abgefaſst hat

Der Tzbiſcho von Mecheln ſetzt Folgendes auseinander:
In der Brüſſel und deren Vorſtädten, ſowie in Antwerpen
flegen die Pfarrer, um ungiltige Eheſchließungen hintanzuhalten, ſich
gegenſeitig Iim vorhinein und ein⸗ für allemal für die Aſſiſtenz bei
Trauungen delegieren, und zwar 2 einem noch weiteren Umfange,
als * in öln geſchehen iſt Wie nämlich Qus der beigegebenen
Delegations⸗Formel erſichtlich iſt, iſt die gegenſeitige Delegation nicht
auf den einen Fall beſchränkt, wo die Brautleute, zur Verkündigung
I einer Pfarrei ereits zugelaſſen, ihre ohnung ändern, gleichwohl
aber zum rüheren Pfarrer, der nun gar nicht mehr ihr parochus
proprius iſt, zurückkehren, ondern die allgemeine gegenſeitige Delegation
bezieht ſich auch auf jene Fälle, die Nupturienten durch falſche
Angabe iHhre. Wohnſitzes den Pfarrer täuſchen und vor dieſem, der
doch nicht ihr Pfarrer iſt, die Ehe ſchließen, mag nun dieſe alſche
Angabe irrthümlich oder in böſer ſicht geſchehen. Endlich bezieht
ſich dieſe gegenſeitige Delegation nicht nUuL auf jene Fälle, dieſer
Irrthum oder Betrug der Brautleute verborgen leibt, ondern auch
auf jene Fälle, in welchen dieſer Irrthum oder Betrug zwar vor der
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Trauung ſelbſt noch ntdeckt wird, aber ES doch mit Schwierigkeiten
verbunden wäre, die Brautleute zu ihrem eigentlichen Pfarrer hin⸗
zuſchicken, oder von dieſem eine ſpecielle Delegation 3u erbitten Denn

man die Brautleute thren eigentlichen Pfarrer wei oder
ſie erſucht, auch nUuLr zu arten, bis die ſpecielle Delegation ommt,
ſo geſchieht C5 oft, daſs ſie weder das eine noch das andere thun
und, Um die kirchliche Trauung ſich nicht kümmernd, im Coneubinate
(ben Bei dieſem Stande der inge bittet der rzbiſcho * möchte
dieſe Praxis der Pfarrer, ſich gegenſeitig im angegebenen Umfang
3u delegieren, von Rom beſtätigt werden.

Da gab ranz ernz folgendes ſehr intereſſante
Gutachten ab In Ezug auf die angeführte Delegations-Praxis ſeien
zwei Punkte unterſcheiden; der er bezieht ſich auf die Art und
Weiſe, wie dieſe allgemeine Delegation egeben ird und der zweite
auf deren Umfang.

Was die Art und Weiſe, wie die Delegation ausgeſtellt
werden kann, angeht, ſo könnte eine doppelte Art unterſchieden werden.
Sowie die gegenwärtige elgi Praxis iſt, beruht die Delegationauf einem Uebereinkommen der Pfarrer, welchem nUL Eene
Gutheißung Im weiteren Sinne des ortes von (lte des Biſchof.
inzu ommt; dieſe Gutheißung chlie aber nicht eine Delegation
durch den Biſchof ſi

Es könnte aber auch ſo gelehen daſs die Pfarrer ner
νπ

—

tadt eine gemeinſame Eingabe an den Biſchof richten, daſs dieſer
ſelbſt alle einzelnen Pfarrer allgemein delegiere, ſo daſs
dann die einzelnen Pfarrer für dieſe Fälle 1 biſchöflicher Delegationdie Trauungen vornehmen önnen.

leſe zweite Form iſt von Seite der Congregatio Conèilii für
Köln adoptiert worden und cheint vor der belgiſchen Praxis den
Vorzug verdienen.

In ezug auf die Form waäre feſtzuſetzen, daſs die

des Biſchofs Denn Eeme ſo allgemeine Delegation ſcheint einePfarrer ſich gegenſeitig nicht delegieren dürfen ohne Zuſtimmung
maior zu ſein und eS iſt aher eine Intervention oder Approbation
des Biſchofs nothwendig. edoch are dies den arrern nUuLr zu
verbieten Der egem simpliciter prohibentem, nicht aber Der egem
Iritantem, das eißt, würden die Pfarrer ohne Gutheißung des
Biſchoſs ſich gegenſeitig allgemein delegieren, ſo ſei eine ſolche ele
gation zwar unerlaubt, aber nicht ungiltig. Urde aber dies den
Pfarrern Der modum legis irritantis verboten, ſo würde das
Tridentinum dadurch verſchärft; für eine olche Verſchärfung des
Tridentinums ſchein kein run vorhanden zu ſein, da 10 vielmehr
auf dem Vaticaniſchen Coneil viele Bittſchriften unl Milderung der
tridentiniſchen Vorſchriften vorgelegt wurden.

Es ſchein aber die er Form weniger empfehlenswert. Denn,
wenn die Delegation auf dem Uebereinkommen der Pfarrer beruht,
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ſo kann ſie IN Praxi leicht in einem oder weiteren Umfange
egeben werden, und dadurch en  8 eine Rechtsungewiſsheit, die

ſorgfältig zu vermeiden iſt Auch könnte eS geſchehen, daſs ein
neuer Pfarrer ſich hartnäckig weigert, die Delegation In üblicher
Ausdehnung 3 geben und ſo würden neue Schwierigkeiten und
Unſicherhei entſtehen.

Em gegenüber verdient die zweite Form entſchieden den
Vorzug Denn nach dieſer werden die Pfarrer vom Ordinarius,
und zwar IuUre SIVe lege delegiert. Ein Geſetz bietet aber immer
mehr Sicherheit und Stabilität, als eln Uebereinkommen. Der Biſchof
kann den Pfarrern auch die Vollmacht geben, ihre Hilfsprieſter zu
ſubdelegieren und den Umfang der Delegation ganz genau beſtimmen.

2 Was den Umfang angeht, ſo geht die belgiſche Praxisweiter als jene, welche für öln gutgeheißen wurde edoch beſtehtkein Hindernis, der belgiſchen Praxis In ihrer größeren Ausdehnungdie Gutheißung zu gewähren, beſondere Umſtände dies wünſchens

2

2
wert erſcheinen laſſen ＋ aber ſcheint, beſonders wenn man die
Verhältniſſe In Brüſſel und Antwerpen berückſichtigt, wirklich der
Fall 3 ſein

Es möge daher, ſo chließt ernz ſein Gutachten, auch fürdie Erzdiöceſe Mecheln die Kölniſche raxi vorgezogen werden; Iun
Bezug auf Ausdehnung könne die de Erzbiſchofes gewährtwerden mit dem Bemerken, daſs mn der Delegations⸗Formel
der Umfang feſtgeſetzt werde

urg Dr J 2—  Nle 4 Theologie Profeſſor
XII (Ungariſche Civilehe und das Ausland.) Die

Mn F., Comitat in Ungarn, geborne Iſraelitin A., heimat⸗
berechtigt gleichfalls un welche zu Bologna katholiſ getauft
wurde, will In Rom, ſie jetzt wohnt, die Ehe ſchließen mit dem
italieniſchen Staatsangehörigen Pietro Beide ſind großjährig und
katholiſchen Glaubens Was für Documente benöthigen ſie?

Antwort Die Ehewerber aben den königlichen ungd  —riſchen Matrikenführer Iim omitate von Rom Qus das
Anſuchen 3u richten, EL möge ihre Ehe in aufbieten und ber
das erfolgte Aufgebot ihnen eln Zeugnis ausfolgen. Dem der
Matrikenführer zu richtenden Geſuche das Aufgebot, welches von
beiden Ehewerbern vor zwei coramieſierenden Zeugen mit ihrer eigen⸗händigen Unterſchrift oder hrem Handzeichen zu verſehen iſt, ſind
olgende Schriften beizuſchließen:Die Geburtszeugniſſe des Bräutigams und der rau

Die für die minderjährige Partei nöthige Erklärung de
geſetzlichen Vertreters zur Eingehung der Ehe,x und

enn der ater Leben iſt ſeitens des Vaters;
wenn der Vater nicht mehr Leben iſt, oder enn einer
der minderjährigen Ehewerber illegitim iſt ſeitens der utter;


